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Werben, ber fettlteb am gfenftergewänbe angebraebt ift. ®ie
Bewegung btefeS Rebels überträgt fid) mittelft bünner Stahl»
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brabtlifcen auf ben Sßtftlelbebel e, beffen langer Arm in einen

Sdjlip beS gwetarmtgen Rebels f eingreift, beffen ®rebpunlt
am gfenftergemänbe feftgemadjt ift. ®ur<b Vermittelung Bon
®rabtli&en erhält ber auf ber anberen fÇenfterfeite Ilegenbe
£ebel f* eine gang fbmetrifdje Bewegung. Arme g ftellen
bie SSerbinbnng gmifdjen tpebel ff* nnb ben gu öffnenben
grenfterpgeln 6er. 3e nach ber Stellung beS Rebels d
werben alfo bie gfenfteipgel geöffnet ober gefebloffen getja'ten.
®a aber btefe Verbinbung allein nidjt genügenb fèalt gegen
baS Deffnen beS genfierê unter änderen ©tnPffen g. 33.

SBinbftöfeen bietet, ift nodj eine ©inrtdjtung getroffen, meldje
in gefdjloffener Stellung bie genfterPgel gegeneinanber
préfet. — 3n btefem 3toed ift gwtfcben bie t&ebel f nnb f*
unb bie ®rabtliöen noch ein gmettei gweiarmtger Jpebel h
etngefdjaltet, welker mittelft eines baumenförmigen AnfafceS
mit bera am NUttelftege beê jÇenfterlreugeS befeftigten föebel®

fbftemS i in Serbinbung ftebt. Söerben nun bie genfter»
pgel gefibloffen, fo wirb gleitbgeitig bie ©ntfernung ber

Stange i Born genfterrabmen Bergröfeert, baburdj aber aucb
bie Nürnberger Speere k oerlängert, beren ©nben ficb bann
gegen bie genfterPgel ftäfeen unb fie fo gubalten, bis man
ben $ebel d in entgegengefefcter Nietung brebt. Oben®
ftebenbe gigur 2 ftellt eine anbere Borrtdjtung gnm Deffnen
ber oberen genfter bar, bie auf einem etwas abwetdjenben
KonftrnftionSpringip beruht. SKäbrenb bie Ue6ertragung bort
mittelft ineinanbergretfenber fcebel ftattfanb, gefdjiebt fie bier

mit 3ubtlfenabme Bon Scheiben mit Sriebftocloergabnung.
®te Sebeibe, bie burd) Sdjnurübertragung Bom tpanbbebel d
aus bewegt wirb, überträgt mittelft oerfd^tebener unterbrochener

Bergabnungen bie Bewegung auf Sdjeiben t. ®te obere

unb untere berfelben öffnen unb fdjltefeen bie genfterpgel,
wäbreub burd) bie britte Scheibe baS Verriegeln beforgt
wirb. ®urdj Scbnurübertragung wirb nämlicb bie Scheibe

gebrebt, bie nahe ber Nütte am genfterrahmen befeftigt ift.
Nttttelft eines langen Armes greift biefelbe in baS gabel»

förmige ®nbe beS tpebelföftemS v, beffen Sdöliefeflauen beim

Deffnen ber fÇenftetflûgei biefelben aufbrüden, wäbrenb fie
beim Schliefen biefelben gubalten. ®te beiben legten ©in®

rtdpngen jinb burd) D. R. P. gefdjüpt.

«IrbettS® anb SieferungSifterttagmigett.
(Slmtticfie DrtginaI«5KttteiIttngen.) K»ohdruok todomi.

®ie SBubrarbeiten an ber ßintb im Ntüller»
bol; Netftat an SNaurermetfter 3ofepb ©olomöo (biHigfte
Offerte).

®er ©raubünbner NegierungSrat bot bie

Arbeiten gur Ausführung beS VerbauungSprojefteS bebufS

Sicherung ber ©emeinbe ptben tperrn Solca, Bauunter»
nebmer in ©burmalben übergeben.

®te@rftellungbeSKorporattonSbrunnenS
in ®ünbelbart (®burgau) würbe an §errn Siemens

Vrtncipt in ßangenneunforn übertragen.
Neubau ber Allgemeinen Unfall® unb § a f t®

pfltebt»Verft<berungS AItiengefellfdjaft
„3ürt<b". 3mecfS ©rlangung Bon ©ntmürfen für ein
neues VerwaltungSgebäube am Ntppnguat waren Bon ob®

genannter ®efeHfd&aft anfangs Auguft b. 3. einige ^iefige

Ardjiteften gu etnem engern SBettbewerb eingelaben Werben.

®ie auS ben £§• Stabtbaumetfter ©etfer, Ard)ite£t Sdjmib»
Kereg unb Archttelt Abolf Vrunner beftebenbe ©tperten®

Kommtfpn hat bie Neibenfolge ber eingereichten projette
nach Ntafjgabe ihres allgemeinen SSerteS unb per Secignet»
beit gur Ausführung nunmebr feftgefept. ®emnach ftebt lt.
NUttetlung ber „Schweiger Baugeitung" in erfter ßinie ber

©ntmurf beS tperrn Archttelten 3ulluS Kunfler, in gweiter
ßinie bie Sßrojefte ber Architeften ®orer & güchSUn
unb Vflegbarb & tpäfelt. ßaut Befcblufj beS VerwaltungS»
rateS ber ©efettfdjaft ift t&errn Archttelt Kunfler bie AuS®

arbettung ber befintttBen Baupläne unb bie Bauleitung über»

tragen morben.

SEBafferoerforgung Nagag. ®te Ausführung
ber 3aleituug gum NeferBolr unb ber übrigen NobrlegungS*
arbetten finb ber fjtrma NotbenbäuSler & fjrei in
N o r f ch a bb übertragen morben. ®er Vau beS 600 m®

baltenben NefetBoirS würbe an Vaumeifter S9ürer»Nüft
in Nagag oergeben. A.

Serf^iebctteê.
Sürtbet @ewerbegefe|. 3" fortgefepter Beratung beS

®eWerbegefebeS befchlofe ber SantonSrat bie Dbligatorifbb»
erflärung ber ßebrlingSprüfungen. fÇortbilbungSfchulen, audh
folcbe Bon Korporationen unb Vdoaten für berufliebe AuS»

bilbung junger tpanbwerler unb Kaufleute haben Anfprudj
auf StaatSunterfiüfcung. ®er Vefucb biefer Sdhnlen ift
obltgatorifdj, ber Unterriebt unentgeltlich. An unbemittelte
Sdjûler werben Stipenbien abgegeben, ©benfo fann ber
Staat gur görberung beS ®ewetbeS fjachfurfe unb SBanber»

Borträge oeranftalten unb jungen §anbmerfern unb ®ewerbe=

treibenben bie Nüttel gum Vefuepe auswärtiger Ausfüllungen
au bie §anb geben, ferner ift ber Staat ermächtigt, bie

©inriebtung Bon fjaebfcbulen unb ßebrwertftätten gur görberung
beftebenber ober ©infübrung neuer 3«buftrien unb ©ewerbe

gn unterftüfcen, ebenfo berufliebe fjaeb® unb gortbtlbungS«
febulen, fowie Koch® unb IpauSbaltungSfebulen für ®öebter
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werden, der seitlich am Fenstergewände angebracht ist. Die
Bewegung dieses Hebels überträgt sich mittelst dünner Stahl-
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drahtlitzen auf den Wtnkelhebel s, dessen langer Arm in einen
Schlitz des zweiarmigen Hebels k eingreift, dessen Drehpunkt
am Fenstergewände festgemacht ist. Durch Vermittelung von
Drahtlitzen erhält der auf der anderen Fensterseite liegende
Hebel ^ eine ganz symetrische Bewegung. Arme s stellen
die Verbindung zwischen Hebel à zu öffnenden
Fensterflügeln her. Je nach der Stellung des Hebels à
werden also die Fensterflügel geöffnet oder geschlossen gehalten.
Da aber diese Verbindung allein nicht genügend Halt gegen
das Oeffnen des Fensters unter äußeren Einflüssen z. B.
Windstößen bietet, ist noch eine Einrichtung getroffen, welche
in geschlossener Stellung die Fensterflügel gegeneinander
preßt. — Zu diesem Zweck ist zwischen die Hebel s und k'
und die Drahtlitzen noch ein zweiter zweiarmiger Hebel tr
eingeschaltet, welcher mittelst eines daumenförmigen Ansatzes
mit dem am Mittelftege des Fensterkreuzes befestigten Hebel-
systems r in Verbindung steht. Werden nun die Fenster-
flügel geschlossen, so wird gleichzeitig die Entfernung der

Stange i vom Fensterrahmen vergrößert, dadurch aber auch
die Nürnberger Scheere st verlängert, deren Enden sich dann
gegen die Fensterflügel stützen und sie so zuhalten, bis man
den Hebel à in entgegengesetzter Richtung dreht. Oben-
stehende Figur 2 stellt eine andere Vorrichtung zum Oeffnen
der oberen Fenster dar, die auf einem etwas abweichenden
Konstruktionsprtnzip beruht. Während die Uebertragung dort
mittelst ineinandergreifender Hebel stattfand, geschieht fie hier

mit Zuhilfenahme von Scheiben mit Triebstockoerzahnung.
Die Scheibe, die durch Schnurübertragung vom Handhebel à
aus bewegt wird, überträgt mittelst verschiedener unterbrochener

Verzahnungen die Bewegung aus Scheiben b. Die obere

und unlere derselben öffnen und schließen die Fensterflügel,
während durch die dritte Scheibe das Verriegeln besorgt
wird. Durch Schnurübertragung wird nämlich die Scheibe

gedreht, die nahe der Mitte am Fensterrahmen befestigt ist.
Mittelst eines langen Armes greift dieselbe in das gabel-

förmige Ende des Hebelsystems v, dessen Schließklauen beim

Oeffnen der Fensterflügel dieselben aufdrücken, während sie

beim Schließen dieselben zuhalten. Die beiden letzten Ein-
richtungen find durch v. à. geschützt.

Arbeits« und LieserimMberttagungm.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) n»odà<>» ,»>»»«».

Die Wühlarbeiten an der Linth im Müller-
holz Netstal an Maurermeister Joseph Colombo (billigste
Offerte).

Der Graubündner R e gi eru n gs r a t hat die

Arbeiten zur Ausführung des Verbauungsprojektes behufs

Sicherung der Gemeinde Petden Herrn Solca, Bauunter-
nehmer in Churwalden übergeben.

Die Erstellung des Korporationsbrunnens
in Gündelhart (Thurgau) wurde an Herrn Clemens

Princip! in Lanzenneunforn übertragen.
Neubau der Allgemeinen Unfall- und Haft-

pflicht-Versicherungs-Aktiengesellschaft
„Zürich". Zwecks Erlangung von Entwürfen für ein
neues Verwaltungsgebäude am Mythenquai waren von ob-

genannter Gesellschaft anfangs August d. I. einige hiesige

Architekten zu einem engern Wettbewerb eingeladen worden.
Die aus den HH. Stadtbaumetster Geiser, Architekt Schmid-
Kerez und Architekt Adolf Brunner bestehende Experten-
Kommission hat die Reihenfolge der eingereichten Projekte
nach Maßgabe ihres allgemeinen Wertes und ihrer Geeignet-
heit zur Ausführung nunmehr festgesetzt. Demnach steht lt.
Mitteilung der „Schweizer Bauzeilung" in erster Linie der

Entwurf des Herrn Architekten Julius Kunkler, in zweiter
Linie die Projekte der HH Architekten Dorer à Füchslin
und Pfleghard à Häfeli. Laut Beschluß des Verwaltungs-
rates der Gesellschaft ist Herrn Architekt Kunkler die Aus-
arbeitung der definitiven Baupläne und die Bauleitung über-

tragen worden.

Wasserversorgung Ragaz. Die Ausführung
der Zuleitung zum Reservoir und der übrigen Rohrlegungs-
arbeiten sind der Firma Rothenhäusler à Frei in
Rorschach übertragen worden. Der Bau des 6W
haltenden Reservoirs wurde an Baumeister Bürer-Rüst
in Ragaz vergeben. ^..

Verschiedenes.

Zürcher Gewerbegesltz. In fortgesetzter Beratung des
Gewerbegesetzes beschloß der Kantonsrat die Obligatorisch-
erklärung der Lehrlingsprüfungen. Fortbildungsschulen, auch
solche von Korporationen und Privaten für berufliche Aus-
bildung junger Handwerker und Kaufleute haben Anspruch
auf Staatsunterstützung. Der Besuch dieser Schulen ist
obligatorisch, der Unterricht unentgeltlich. An unbemittelte
Schüler werden Stipendien abgegeben. Ebenso kann der
Staat zur Förderung des Gewerbes Fachkurse und Wander-
vorträge veranstalten und jungen Handwerkern und Gewerbe-
treibenden die Mittel zum Besuche auswärtiger Ausstellunge»
an die Hand geben. Ferner ist der Staat ermächtigt, die

Einrichtung von Fachschulen und Lehrwerkstätten zur Förderung
bestehender oder Einführung neuer Industrien und Gewerbe

zu unterstützen, ebenso berufliche Fach- und Fortbildungs-
schulen, sowie Koch- und HaushaltungSschulen für Töchter
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